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Art. 40 

Das Gebiet der Gemeinde Feusisberg wird in folgende Zonen und mit 
folgenden Empfindlichkeitsstufen gemäss Art. 43 der Lärmschutzver
ordnung des Bundes vom 15. Dezember 1986 eingeteilt, wobei spezielle 
Abweichungen von den Empfindlichkeitstufen im Zonenplan vorbe
halten bleiben: 

Abkürzungen 
Kernzone A KA 
Kernzone B KB 
Wohn- und Gewerbezone,3 Ge- WG3 
schosse 
Wohn- und Gewerbezone, 2 Ge- WG2 
schosse 
Wohnzone 3 Geschosse W3 II W3 
Wohnzone 2 Geschosse W2 
Ein- und Zweifamilienhauszone, 2 E2 
Geschosse 
Gewerbezone Gw 
Industriezone ld 
Zone öffentlicher Bauten und An- Oe 
lagen 
Spezialzonen Feusisgarten, Bi- Sz 
berbrugg, Panorama 
Intensiverholungszone le 

1. Grün- und Landwirtschaftszonen 
Grünzone Gr 
Landwirtschaftszone gemäss § 19 Lw 
PBG 

2. Schutuonen 
Naturschutuone Ns Ns 
Landschaftsschutuone LS LS 
Grundwasserschutzzone 1-111 Gs 

3. Reservegebiet 

4. Abbau- und Materiallagerzone 
Ablagerungszone A 

Empfindlichkeisstufe 
111 

111 
111 

111 

II 
II 
II 

III 
IV 
II 

111 

II 

111 

111 

2 Für die Bauzone (mit Ausnahme der lntensiverholungszone), die Grün
zone, sowie die Reservegebiete sind die Zonenpläne Mst. 1 :5000, für die 
Intensiverholungszone ist der Teilzonenplan Intensiverholungszone 'We
ni" Mst. 1:2000 massgebend. Für die Landwirtschaftszone sowie die 
Schutuonen ist der Landwirtschafts- und Schutzzonenplan (Land
schaftsplan) Mst. 1:5000 massgebend. Die Nutzungspläne können auf 
der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. Die mit dem Baureg
lement abgegebenen verkleinerten Zonenpläne sind nicht rechtsver
bindlich. 

3 Für die Überbauungsmasse ist nebst den Art. 41 ff. auc h die Tabelle der 
Grundmasse verbindlich. 
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Art. 52 b (neu) 

Die Ablagerungszone ist eine die Grundnutzung überlagernde Zone. Sie 
ist für die Ablagerung von unverschmutztem Aushub- und Abraumma
terial und für die Erstellung der dazugehörenden, betriebsnotwendigen 
Einrichtungen vorgesehen. 

2 So lange die erforderlichen Bewilligungen für die Ablagerung nicht vor
liegen sowie nach Abschluss der Rekultivierung gelten die Vorschriften 
der Grundnutzung. Bei der Rekultivierung sind die Interessen des Natur
und Landschaftsschutzes sowie des ökologischen Ausgleichs zu berück
sichtigen. 
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